
TEILNAHME-ENTGELT BÜRGERFEST Stand Januar 2025

① Teilnahme-Entgelt für bestehende Gastronomie auf dem Veranstaltungsgelände

a)
Für bestehende und genehmigte sowie zusätzliche Außenfläche (vor und nach dem Bürgerfest bestehend, vom 

Tiefbauamt genehmigt)

klein (bis 50m²) 200,00 € pro Tag

groß (ab 51m²) 350,00 € pro Tag

b) Für ganz kleine Betriebe (max. 20m² bestehende und genehmigte Fläche) 150,00 € pauschal

c)
Für Verkaufsstand oder -wagen

(Teilnahme Entgelt fällt an, egal ob der Verkaufsstand oder -wagen auf der genehmigten oder zusätzlichen Außenfläche steht)
60,00 € pro Tag und lfdm Frontlänge

② Teilnahme-Entgelt für Verkauf von Speisen und Getränke, Crepes 

a) Für Verkaufsstand oder -wagen etc. 60,00 € pro Tag und lfdm Frontlänge

b) Für Sitz- und Stehgelegenheiten

klein (bis 50m²) 200,00 € pro Tag

groß (ab 51m²) 350,00 € pro Tag

ganz klein (max. 20m²) 150,00 € pauschal

c) Stromkostenpauschale 60,00 € pauschal

d) Wasserkostenpauschale 30,00 € pauschal

③ Teilnahme-Entgelt für Verkauf von Süßwaren, Schokofrüchte, Eis

a) Für Verkaufsstand oder -wagen etc. 40,00 € pro Tag und lfdm Frontlänge

b) Stromkostenpauschale 40,00 € pauschal

c) Wasserkostenpauschale 30,00 € pauschal

④ Teilnahme-Entgelt für Infostand, Workshop

Für max. 3x3 = 9m
2.

 Andere Größen nur nach Rücksprache 40,00 € pro Tag

⑤ Teilnahme-Entgelt für Waren-, Hobby- und Kunstmarkt, Schmink- oder Bodypaintaktion

a) Für Verkaufsstand oder -wagen etc. 15,00 € pro Tag und lfdm Frontlänge

b) Stromkostenpauschale 20,00 € pauschal

c) Wasserkostenpauschale 30,00 € pauschal

⑥ Teilnahme-Entgelt für Spiel- und Fahrgeschäfte

a) Bei Größe bis 10m Frontlänge 50,00 € pro lfdm Frontlänge

b) Für jeden weiteren Meter ab 10m  - nach Absprache

c) Stromkostenpauschale 60,00 € pauschal

d) Wasserkostenpauschale 30,00 € pauschal

⑦ Teilnahme-Entgelt für Vereine und Caritative Einrichtungen 
(Politische Parteien oder Gruppierungen/Vereinigungen und politische Wahlveranstaltungen sind nicht zugelassen)

a) Reduziertes Teilnahmeentgelt für Punkt ② bis ⑥ um 50% Vorlage Vereinsnachweis

b) Stromkostenpauschale 50% Vorlage Vereinsnachweis

c) Wasserkostenpauschale 50% Vorlage Vereinsnachweis

⑧ Nachträgliche Bearbeitungsgebühr (zusätzlich zur Nachberechnung der tatsächlichen Gebühren)

Wird bei fehlerhaften oder falschen Angaben, die während des Bürgerfestes fest-

gestellt werden, erhoben, da die Maße Bestandteil des Sicherheitskonzeptes sind.
50,00 € pauschal

Alle genannten Preise verstehen sich netto inkl. Bearbeitungsentgeld und Kulturbeitrag


